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Liebe Zwingerinnen und Zwingner  

Editorial  

Ein intensives und arbeitsreiches Ge-
schªftsjahr neigt sich dem Ende entgegen. 
Wir blicken zur¿ck auf einen reichbefrach-
teten Terminkalender und die Bearbeitung 
und Durchf¿hrung wichtiger und f¿r die 
Gemeinde Zwingen bedeutender Geschªf-
te. 
 
An den Gemeindeversammlungen wurden 
f¿r unser Dorf wegweisende Entscheide 
getroffen und die Umsetzung von fr¿heren 
Beschl¿ssen ist in vollem Gange. Wir wis-
sen die Tatsache einer grossmehrheitli-
chen Zustimmung zu den vorgelegten Ge-
schªften als Vertrauensbeweis f¿r unsere 
Arbeit sehr zu schªtzen und mºchten uns 
daf¿r bei der Zwingner Bevºlkerung herz-
lich bedanken. Dieses Vertrauen bestªrkt 
uns darin, den eingeschlagenen Weg wei-
ter zu gehen und dazu laden wir die ganze 
Bevºlkerung herzlich ein, mit konstrukti-
ven Vorschlªgen am politischen Leben 
teilzunehmen 
 
Ende September 2016 hat sich der 
çneueè Gemeinderat intensiv und sehr 
detailliert mit der Zukunft unserer Gemein-
de auseinandergesetzt. Der ganze Pro-
zess, wurde durch die Firma PuMaConsult 
GmbH begleitet und unterst¿tzt. Wªhrend 
zwei Klausurtagen und diversen Nachmit-
tagen haben wir uns von einer Vision bis 
hin zur konkreten Legislaturzielsetzung 
durchgearbeitet. Diskussionen, Gedan-
kenaustausche, Verhandlungen, sich ken-
nen lernen, zusammenarbeiten in einem 
sehr guten und vor allem konstruktiven 
Arbeitsklima wurden herausfordernde Zie-
le und somit auch die Meilensteine f¿r die 
laufende Legislatur gesetzt. Wir werden 
Sie im Monat Dezember dar¿ber informie-
ren . 
 
Wenn Sie im Dezember die Gemeinde-
nachrichten lesen, kann ich leider nichts 
¿ber die Kantonale Abstimmung zur Auf-
nahme der Deponien çStutzè und 
çSunneraiè ¿ber das Abstimmungsresultat 
erzªhlen, da der Redaktionsschluss schon 
Mitte November war. 
 
Gl¿ck ï vor allem aber Erfolg ï w¿nschen 
wir uns aber, wenn am 27. November die 
çmatchentscheidendeè kantonale Abstim-
mung zur Aufnahme der Deponien 

çStutzè und çSunneraiè in den Kantonalen 
Richtplan (KRIP) ansteht. Um sie f¿r uns 
zu entscheiden, gilt es, mit einer historisch 
hohen Wahlbeteiligung und einem ent-
schiedenen NEIN, im Laufental geschlos-
sen zusammenzustehen. 
Inzwischen liegen die positiven Parolen 
aller Parteien (ausser der FDP) vor. Dem 
entsprechend haben sich die Laufentaler 
Landrªte und unsere Landrªtin mit ihren 
Voten an der óLandsgemeindeô in Zwingen 
auch klar gegen die Regierungsvorlage 
gestellt. Vor allem der Verein çDepo-NIE 
im Quellgebietè setzt sich vorbildlich f¿r 
unsere Interessen ein: Er verdient volle 
Unterst¿tzung; durch Beitritt und grossz¿-
gige Spenden!  
 
Denn auch die Bef¿rworter der Deponie 
machen sich im Abstimmungskampf stark 
und werben mit dem heuchlerischen Slo-
gan çKurze Wegeè f¿r ihr Ziel. Falls die 
Vorlage am 27. November angenommen 
w¿rde, kºnnten die çkurzen Wegeè Tatsa-
che werden: Vor allem im Laufental mit 
noch mehr Staus auf der H18, wenn es 
wegen des Mehrverkehrs dann nur noch 
Meter um Meter vorwªrts ginge.  
 
Es ist zu erwarten, dass die Wahlbeteili-
gung im Laufental sehr hoch sein wird und 
die Vorlage eine deutliche Abfuhr erfªhrt. 
F¿r die Stimmb¿rgerinnen und Stimmb¿r-
ger in Zwingen sollte es Ehrensache sein, 
ein einstimmiges NEIN abzugeben und 
durch eine Wahlbeteiligung, die gegen 100 
% geht, zu zeigen, wie Ernst uns die Ret-
tung der Quellen und das Problem des zu-
sªtzlichen Verkehrs im Laufental ist.  
 
Dar¿ber hinaus haben eine hohe Wahlbe-
teiligung und ein klares Nein ungeheuer 
wichtige, politische und symbolische Be-
deutung. Selbst wenn die Abstimmung am 
27. November gesamtkantonal verloren 
geht: Der geschlossene Widerstand der 
Laufentaler Bevºlkerung zeigt der Regie-
rung und allen interessierten Bauunterneh-
mern, dass sie sich beim Versuch der Re-
alisierung der Deponie noch ihre Zªhne 
ausbeissen werden!  
 
Vorerst aber gilt es, in der bevorstehenden 
Advents- und Weihnachtszeit Ruhe zu fin-
den um Kraft f¿r neue Aufgaben im nªchs-
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Geschªtzte Einwohnerinnen und Einwoh-
ner 
 
Gerne informiere ich Sie ¿ber den Stand 
der laufenden Projekte: 
 
Zonenplan Landschaft 
 
Dem Kanton haben wir, in Absprache mit 
den Burgern, einen Vorschlag f¿r den Ab-
tausch des Gebietes Hartweg (TWW-
Objekt Nr. 106) unterbreitet, die ein Mehr-
faches der Flªche umfasst, als das er-
wªhnte Objekt. Der Kanton war damit 
nicht zufrieden und verlangte bedeutend 
mehr. Darauf sind, verstªndlicherweise, 
die Burger wie auch die Bauï und Pla-
nungskommission nicht eingetreten. Wir 
werden nun den Zonenplan Landschaft f¿r 
die Gemeindeversammlung vom Fr¿hling 
2017 vorbereiten. 
 
Quartierplan Oberdorf 
 
Obwohl dieser Vertrag bereits vor gerau-
mer Zeit vom Regierungsrat genehmigt 
wurde, wurde bisher noch kein Bauprojekt 
eingegeben. Gemªss R¿cksprªche mit 
dem verantwortlichen Architekten hat er 
momentan keine Zeit f¿r eine Eingabe. 

Kernzonenplanung 
 
Der seit 1981 bestehende Kernzonenplan 
(inkl. Reglement) muss revidiert und an 
die heutigen Verhªltnisse angepasst wer-
den. Die Kommission hat bereits in meh-
reren Sitzungen beraten und auch eine 
Begehung vorgenommen. Wir sind zuver-
sichtlich, dass die Arbeiten im Verlauf des 
Jahres 2017 abgeschlossen werden kºn-
nen.  
 
Reklamereglement 
 
Die Arbeiten sind im Budget 2017 enthal-
ten und sollten somit auch gestartet wer-
den kºnnen. 
 
Fusswegverbindung Leimertsgarten - Sim-
melenmatt 
 
Wir sind bestrebt, die Fusswegverbindung 
schnellsmºglich auszuf¿hren. Die Kosten 
isnd im Budget 2017 erfasst und die Aus-
schreibung lªuft. Damit kºnnen wir, ganz 
im Speziellen den Schulkindern, eine un-
gefªhrliche Verbindung zu der Unterf¿h-
rung beim Kugelweg und weiter zum Dorf 
zur Verf¿gung stellen. 
 
 
Hans-Peter Gilgen, Gemeinderat 

Gemeinderat  Dezember 2016 

Ressort Raumplanung  

ten Jahr zu schºpfen.  
Nun mºchte ich die Gelegenheit nutzen 
um zu danken: Ihnen als Einwohnerinnen 
und Einwohner f¿r das uns entgegenge-
brachte Vertrauen und die Teilnahme am 
ºffentlichen Leben. Meinen Ratskollegin-
nen und meinen Ratskollegen, allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern in der Verwal-
tung und Aussendienst, allen Kommissi-
onsmitgliedern und allen, die etwas zum 

guten Gelingen in der Gemeinde beige-
tragen haben. Zusammen sind wir stark 
und wenn alles in einem konstruktiven 
Klima ablaufen kann, so bleibt auch der 
Erfolg nicht aus.  
 
Ich w¿nsche allen eine besinnliche Ad-
ventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 
 
 
Ermando Imondi, Gemeindeprªsident 
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Betreuungsgutscheine f¿r die Kinderbe-
treuung in Kindertagesstªtten 
 
Am 29. September 2016 hat die Gemein-
deversammlung dem Reglement ¿ber die 
Abgabe von Betreuungsgutscheinen f¿r 
Kinder in Kindertagesstªtten zugestimmt. 
Es tritt auf den 1. Januar 2017 in Kraft. 
Betreuungsgutscheine sind finanzielle Bei-
trªge der Gemeinde Zwingen, welche eine 
verg¿nstigte Nutzung familienergªnzender 
Kinderbetreuung in Kindertagesstªtten er-
mºglichen. Die Eltern geniessen dank den 
Betreuungsgutscheinen bei der Auswahl 
der Kita eine grosse Freiheit. Die Hºhe 
der Betreuungsgutscheine pro Tag ist ab-
hªngig vom Einkommen und Vermºgen 
der Eltern. Zudem spielt das Erwerbspen-
sum bei der Berechnung der Anzahl Be-
treuungsgutscheine eine Rolle. 
Ab Dezember 2016 finden Sie auf unserer 
Internetseite www.zwingen.ch ausf¿hrli-
che Informationen sowie die notwendigen 
Formulare. 

 

 

info-workcare ï Wertvolle Hilfe f¿r Er-
wachsene, die Angehºrige pflegen 
 

Travail.Suisse hat k¿rzlich eine zentrale 
Plattform f¿r Erwerbstªtige, die Angehºri-
ge pflegen, aufgeschaltet. Die Medien be-
richteten dar¿ber. Da wir das Angebot 
sehr wertvoll finden, mºchten wir Sie hier 
nochmals darauf aufmerksam machen. 
Sie finden wichtige Informationen und Rat-
schlªge, die Ihnen Ihren Alltag erleichtern. 
Die Website informiert auch ¿ber allge-
meine rechtliche und finanzielle Aspekte, 
die Pflegende und pflegebed¿rftige Ange-
hºrige betreffen.  
www.info-workcare.ch 
 

 

Vernehmlassung Altersbetreuungs- und 
Pflegegesetz (APG) 
 

Eine wichtige Aufgabe der Gemeinden ist 
die Sicherstellung einer bedarfsgerechten 
und wirtschaftlichen Pflege und Betreuung 
unserer betagten Einwohnerinnen und 

Einwohner. Da das heutige Gesetz ¿ber 
die Betreuung und Pflege im Alter 
(GeBPA) aufgrund der verªnderten Situa-
tion im Bereich Gesundheitsvorsorge nicht 
mehr gen¿gt, hat der Kanton eine Totalre-
vision in die Wege geleitet und den Geset-
zesentwurf den Gemeinden zur Vernehm-
lassung unterbreitet. 
 

Die Herausforderungen 
Die Schweizer Bevºlkerung wird ªlter. 
Nach der Bevºlkerungsprognose wird der 
Anteil der ¿ber 65-Jªhrigen zwischen 
2010 und 2030 von 17.1 auf 24.2 Prozent 
steigen. Und es wird davon ausgegangen, 
dass sich die inflationsbereinigten Ausga-
ben f¿r die Langzeitpflege f¿r Personen 
ab 65 Jahren zwischen den Jahren 2011 
und 2045 mehr als verdreifachen werden.  
 

Bund und Kanton sehen die grºssten Her-
ausforderungen in den Bereichen:  
¶ Reduktion der Nachfrage nach 

Langzeitpflege 
¶ Anpassung der vorhandenen Struk-

turen an den sich ªndernden Bedarf 
¶ Rekrutierung von Pflegepersonal 
¶ Sicherstellung der Finanzierung 
 

Die wesentlichen Neuerungen 
F¿r die Gemeinde ergeben sich die nach-
stehenden Neuerungen: 
1. Die Gemeinden sind verpflichtet, 

sich innert drei Jahren ab Inkrafttre-
ten des Gesetzes in acht Versor-
gungsregionen zusammenzu-
schliessen, wobei die Gemeinden 
einer Region in funktionalen Rªu-
men zusammenhªngen m¿ssen. Als 
Rechtsform m¿ssen die Gemeinden 
das Institut des Zweckverbandes 
wªhlen. 

2. Innerhalb der Versorgungsregion ist 
ein Versorgungskonzept zu erstel-
len, welches auch die Bedarfspla-
nung f¿r die stationªre Langzeitpfle-
ge f¿r die jeweilige Versorgungsre-
gion umfasst. Es umfasst auch die 
ambulanten und intermediªren An-
gebote. Unter intermediªren Ange-
boten versteht man die Tages- und 
Nachtstrukturen, Kurzzeitaufenthalte 

Gemeinderat  

Ressort Soziales und Gesund-

http://www.zwingen.ch
http://www.info-workcare.ch
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Dezember 2016 
Gemeinderat  

in APHs, altersgerechte Wohnun-
gen, betreutes Wohnen. Im ambu-
lanten und intermediªren Bereich 
kºnnen die Gemeinden mit weiteren 
Leistungserbringern Leistungsver-
einbarungen abschliessen, nicht 
hingegen im stationªren Bereich. 
Die Versorgungsregion schliesst 
auch die Leistungsvereinbarungen 
ab. 

3. Innerhalb der Versorgungsregion 
betreiben die Gemeinden eine Insti-
tution mit der F¿hrung einer Bera-
tungs- und Bedarfsabklªrungs-
stelle. Die Arbeit geht ¿ber die bis-
herige Informations- und Bedarfsab-
klªrung hinaus und umfasst neu die 
Beratung und Bedarfsabklªrung 
durch eine Pflegefachperson, insbe-
sondere vor einem Eintritt in eine 
stationªre Pflegeeinrichtung. Die 
Beratungs- und Bedarfsabklªrungs-
stelle ist von den stationªren Leis-
tungserbringern organisatorisch un-
abhªngig. 

4. Grundsatz: In der Regel werden 
Personen ab Pflegestufe 3 in ein 
stationªres Angebot aufgenommen. 
Die Beratungs- und Bedarfsabklª-
rungsstelle kann Ausnahmen von 
diesem Grundsatz bedarfsgerecht 
regeln. 

5. Die Qualitªtssicherung liegt in der 
Kompetenz der Gemeinden bzw. 
der Versorgungsregion. Sie haben 
eine Qualitªtskommission einzuset-
zen. Der Regierungsrat regelt dann 
auf Antrag der Qualitªtskommission 
das Qualitªtsverfahren, die Grund-
anforderungen an die Qualitªt sowie 
die Qualitªtskontrollstelle und er-
mºglicht so die Umsetzung der ver-
einbarten Standards. 

6. Beitrªge der Gemeinden an die Be-
treuung und Pflege durch Be-
zugspersonen. Die Gemeinden 
m¿ssen f¿r diese Beitragsleistung 
ein Reglement erlassen. Die Ge-
meinden sind frei, ob sie ein Regle-
ment erlassen wollen. 

 
Die wesentlichen  nderungen, die den 
Kanton betreffen: 
a) Der Kanton bezahlt keine Investitions-

beitrªge mehr an stationªre Institutionen, 
daf¿r  fºrdert er finanziell 
¶ Projekte zum betreuten Wohnen 

(kann) und  
¶ den Aufbau einer integrierten Ver-

sorgung (kann) 
 
b) Verstªrkung der Aufsicht 
(gesundheitspolizeiliche, heilmittelrechtli-
che, lebensmittelpolizeiliche) und Bewilli-
gungserteilung (neu auch stationªre, nicht 
nur ambulante und intermediªre Pflege-
einrichtungen) 
c) Finanzielle Kann-Beteiligung des Kan-
tons an den Kosten: 
¶ bei ambulanten Spezialangeboten 

(externe Onkologie-Pflegebedarf 
SEOP, Kinderspitex) 

¶ bei stationªren Spezialangeboten 
(aussergewºhnlich hoher Pflegebe-
darf) 

¶ bei Tages- und Nachtstrukturen zur 
Entlastung von pflegenden Angehº-
rigen 

 

Der Gemeinderat begr¿sst die Zielrichtung 

des Gesetzesentwurfs und auch die Bil-

dung von Versorgungsregionen. In seiner 

Vernehmlassung wird er aber anregen, 

dass die Zahl der Versorgungsregionen 

nicht festgeschrieben wird. Bei den ambu-

lanten und intermediªren Pflegeeinrichtun-

gen sollte es den Gemeinden frei gestellt 

sein, wie sie sich zusammenschliessen. 

Dies w¿rde der Praxis im Laufental ent-

sprechen (Duggingen und Grellingen sind 

in der Spitex Birstal, Burg i. L. in der Spi-

tex Hinteres Leimental organisiert). Der 

Gemeinderat wird noch zu weiteren Punk-

ten Anregungen machen. Insbesondere, 

dass die finanzielle Beteiligung des Kan-

tons f¿r bestimmte Leistungen (siehe Zif-

fer 3 oben) nicht freiwillig, sondern Pflicht 

ist. 

Gertrud Schaub, Gemeinderªtin 
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Besichtigung des Grundwasser 
Pumpwerks Weiden - 03. Sep. 2016 
 
Mit der Totalsanierung des Grundwasser 
Pumpwerks sind die offenen Wasserspei-
cher ausser Betrieb genommen worden. 
Neu wird mit 3 Pumpen das Grundwasser 
direkt in das ebenfalls sanierte Reservoir 
Hªgenberg gepumpt, dabei wurde die Ge-
samtleistung erhºht und technische Re-
dundanz geschaffen. Die im regionalen 
Wasserverbund angeschlossenen L¿s-
seltaler Gemeinden und der Wasserver-
bund Gilgenberg werden neu mit Pumpen 
aus dem Reservoir Hªgenberg versorgt. 
Gleichzeitig wurde auch die Mºglichkeit 
geschaffen, Wasser aus deren hºher ge-
legenen Reservoiren zur¿ck zu speisen. 
Diese Investition von 1.4 Millionen Fran-
ken verbessert die Vernetzung und opti-
miert die Wasserversorgung aus regiona-
ler Sicht bez¿glich Qualitªt, Versorgungs-
sicherheit und Wirtschaftlichkeit. 
 
Zurzeit hat in Laufen die Sanierung der 

Grundwasserfassung Birshalden begon-

nen. Wªhrend dieser Zeit wird Laufen vom 

Grundwasser Pumpwerk Weiden versorgt, 

das deshalb an der oberen Leistungsgren-

ze betrieben wird. Diesen Leistungstest 

hat das sanierte Pumpwerk mit Bravour 

bestanden. 

Technische Kenndaten: 
¶ Inbetriebnahme 1976 / Totalsanie-

rung 2016 
¶ Desinfektion: UVC Anlage 
¶ Fºrderleistung:  3 x 1ó500l/min 
¶ Fºrderhºhe:  Grundwasser-

spiegel Weiden 330 m.¿.M. / Reser-
voir Hªgenberg 422 m.¿.M. 

 
Wasserqualitªt 
¶ Calcium: 98 mg/l 
¶ Magnesium:  4.5 mg/l 
¶ Gesamthªrte:  26 fr. H. 
¶ Leitfªhigkeit:  460 ɛS/cm 
¶ Nitrat: 12 mg/l 
¶ Temperatur: 10 ÁC 

 
Thomas Schmid, Gemeinderat 
 

Gemeinderat  

Ressort Öffentliche Dienste  
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Amtliches  

Erläuterungen der verschiedenen Wasserbilanzen und Wasser-

statistiken  

Aufgrund der etwas angespannten Situati-
on rund um die beiden Quellen, Bern-
hardsmªtteli und Pfandel, ergeben sich 
immer wieder Anfragen aus der Bevºlke-
rung. Dabei wird auch moniert, dass die 
kantonale Wasserstatistik nicht korrekt 
und der Trinkwasserverbrauch resp. die 
Trinkwasserfºrderung nicht nachvollzieh-
bar sei. Deshalb mºchte der Wasserver-
bund Birstal eine kurze und verstªndliche 
Erklªrung ¿ber die komplexe Trinkwasser-
versorgung publizieren.  
 
Allgemeines 
Lediglich die Stadt Laufen (eigenes 
Grundwasserpumpwerk) und die Gemein-
de Nenzlingen (eigene Quelle) haben eine 
eigene, kommunale Trinkwassergewin-
nung. Die beiden Kommunen decken mit 
dem Trinkwasserbezug vom Wasserver-
bund Birstal nur die Notwasserversorgung 
(Laufen) und die Wasserbezugsspitzen 
(Nenzlingen). Die Gemeinde Zwingen und 
Blauen werden komplett ¿ber den Was-
serverbund Birstal versorgt. 
 
Der Wasserverbund Birstal bewirtschaftet 
und unterhªlt seinerseits die beiden Quel-
len Pfandel und Bernhardsmªttli und be-
zieht die Fehlmenge vom Grundwasser-
pumpwerk ĂWeidenñ in Zwingen, welches 
im Eigentum der Regionalen Wasserver-
sorgung Birstal-Thierstein AG (RWV AG) 
ist und auch unterhaltet und bewirtschaftet 
wird. 
 
Bilanzierung und Statistik 
Bis und mit dem Jahr 2014 gab es massi-
ve Diskrepanzen zwischen den kantona-
len und kommunalen Statistiken sowie der 
Bilanz des Wasserverbundes. Die Was-
serversorgung Zwingen wie der Wasser-
verbund Birstal erstatteten dem Kanton 
aufgrund eines Erhebungsformular unab-

hªngig voneinander ihre Daten ab. Die 
Selbstdeklaration umfasst Wassergewin-
nung Wasserverbrauch und Verluste. Auf-
grund einer Plausibilisierung korrigierte die 
Kantonale Statistik diese Werte. So wur-
den u.a. die beiden Quellen, Pfandel und 
Bernhardsmªtteli durch die Gemeinde 
Zwingen erfasst, also die Wasserfºrde-
rung der Gemeinde Zwingen gutgeschrie-
ben. Jedoch werden die Quellen durch 
den Wasserverbund Birstal bewirtschaftet 
und unterhalten, demnach m¿sste die 
Wasserfºrderung auch dem Verbund gut-
geschrieben werden. Die Verluste vom 
WVB-Transportnetz und dem Verteilnetz 
der Wasserversorgung Zwingen wurden 
durch die kantonale Statistik aufgrund ei-
ner eigenen Berechnung f¿r die Statistik 
korrigiert. 
 
An einer Besprechung Anfang 2016, zwi-
schen Vertretern des Kantons, der Ge-
meinde und des Wasserverbundes Birstal 
konnte eine zufriedenstellende Lºsung 
gefunden werden, welche r¿ckwirkend ab 
dem Jahr 2015  Anwendung findet. Dem-
entsprechend sollen die Statistiken und 
die Bilanz ab dem Jahr 2015 miteinander 
harmonieren und aufeinander abgestimmt 
sein. Durch diese Harmonisierung wird 
auch der Aufbau der komplexen Wasser-
versorgung besser ablesbar und ist nach-
vollziehbar.  
 
 
Einwohnergemeinde Zwingen 
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Amtliches  

Wasserablesung 2016 / Versand Ablesekarten 2016  

Vom 5. Dezember bis 16. Dezember 2016 
wird in der Gemeinde Zwingen die ordent-
liche Ablesung der Wasserzªhler durch-
gef¿hrt. 
 
Seit dem Jahr 2013 ist das Dorf in 4 Sek-
toren (A ï D) eingeteilt. Jªhrlich abwech-
selnd werden in einem Sektor die Wasser-
zªhler durch Mitarbeiter des Werkhofs 
abgelesen. Die diesjªhrige ordentliche 
Ablesung der Wasserzªhler wurde wie 
folgt festgesetzt: 
 
 
Sektor D 
 
¶ Aumattweg 
¶ Bahnhofstrasse 
¶ Eichackerweg 
¶ Eichhºlzlistrasse 
¶ Eichmattweg 
¶ Hªgenberg 
¶ Hinter den Erlen 
¶ Langhagweg 
¶ L¿sselmattweg 
¶ Passwangstrasse 

Montag, 5. Dezember 2016 bis Freitag, 
16. Dezember 2016, 09:30 - 12:00 Uhr 
und 13:00 - 18:00 Uhr (Zusatztag: Sams-
tag, 10. Dezember 2016, Termine nach 
telefonischer Vereinbarung mit Brunn-
meister Philipp Henz, Natel: 079 320 82 
32) 
 
Gleichzeitig mit der Ablesung findet eine 
Funktionskontrolle der Installation statt. 
Die Besitzer und Mieter von Liegenschaf-
ten werden gebeten den Zugang zu den 
Messinstrumenten von Hindernissen frei 
zu halten. 
 
Die Eigent¿mer der Liegenschaften der  
Sektoren A, B und C erhalten eine Ablese-
karte, welche auszuf¿llen und zu retour-
nieren ist. Zªhler, welche bis anhin durch 
Mitarbeiter des Werkhofs abgelesen wur-
den, werden auch weiterhin von ihnen er-
fasst. 
 
 
Einwohnergemeinde Zwingen 

Abfalleimer und Robidogs  

Vor kurzer Zeit wurden in Zwingen einige 
Abfalleimer und Robidogs ersetzt. Ein Teil 
der neuen Abfalleimer sind zudem mit 
Spender f¿r Hundekotbeutel ausgestattet. 
Fr¿her wurden der Hundekot und der Ab-
fall separat entsorgt, doch seit geraumer 
Zeit werden diese Abfªlle zusammen ent-
sorgt, weshalb eine separate Sammlung 
¿berfl¿ssig ist. 

Auch ist die Entsorgung von Hausm¿ll ein 
immer grºsser werdendes Thema. Auf-
grund dessen haben wir den Einwurf stark 
verkleinert und somit ist es nicht mehr 
mºglich ganze Sªcke zu entsorgen. 
 
 
Gemeindeverwaltung Zwingen 
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Amtliches  

Information Wasserqualität der Gemeinde Zwingen Juni 2015  

Chemische Parameter 
 
Quellwasser 
Gesamthªrte des Trinkwassers:  
Ï 26.8 franzºsische Hªrtegrade 
 
Nitratgehalt des Trinkwassers: 
Ï 9.2 mg/Liter 
 
Grundwasser 
Gesamthªrte des Trinkwassers:  
Ï 28.3 franzºsische Hªrtegrade 
 
Nitratgehalt des Trinkwassers: 
Ï 11.7 mg/Liter 
 
(Mass f¿r den Kalkgehalt; 10 franzºsische 
Hªrtegrade entsprechen 0,1 g Kalk pro 
Liter Wasser). 
 
Die Wasserhªrte wird in der Schweiz in 6 
Hªrtestufen eingeteilt (Gesamthªrte in Á
fH) 0 bis 7 sehr weich >7 bis 15 weich 
>15 bis 25 mittelhart >25 bis 32 ziemlich 
hart >32 bis 42 hart >42 sehr hart.  
 
Der Toleranzwert beim Nitratgehalt liegt 
bei 40 mg/Liter Trinkwasser. 
 
Hygienische Beurteilung 
 
Alle vom kantonalen Laboratorium Basel-
Landschaft untersuchten Proben entspra-

chen den chemischen und mikrobiologi-
schen Anforderungen der Lebensmittel-
gesetzgebung. 
 
Herkunft des Wassers 
 
Das Rohwasser entstammt den Quellen 
Bernhardsmªtteli und Pfandel (Anteil ca. 
60 %) und dem RWV Grundwasserpump-
werk Weiden (Anteil ca. 40 %). 
 
Behandlung des Wassers 
 
Das Quellwasser wird mit einer UV-
Anlage zu Trinkwasser aufbereitet. 
Das Grundwasser wird mit einer UV-
Anlage und durch Chlorung zu Trinkwas-
ser aufbereitet. 
 
Weitere Ausk¿nfte: 
 
Bauverwaltung Zwingen 
Sandro Borer: 061 766 96 23 oder 
sandro.borer@zwingen.ch 
 
Allgemeine Informationen zu Trinkwas-
ser: www.trinkwasser.ch  
 
 
Sandro Borer, Bauverwalter 

 

Das Trinkwasser ist hygienisch einwandfrei 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=UefhwYlmG1MjEM&tbnid=aKZO7Bi4w4f8dM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fde.123rf.com%2Fclipart-vektorgrafiken%2Fklares_wasser.html&ei=V1qEU5TzGMne7Aanh4CAAQ&bvm=bv.67720277,d
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Amtliches  

Schalteröffnungszeiten über die Festtage  

¦ber die Festtage bleibt die Gemeindever-
waltung wie folgt geschlossen: 
 
Montag, 26. Dezember 2016  
 
Der Gemeinderat und die Verwaltung 
w¿nschen allen Einwohnerinnen und Ein-

wohnern eine frohe und besinnliche Weih-
nachtszeit und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr.  
 

 

Gemeindeverwaltung Zwingen 

Weihnachtsbaum -Entsorgung  

Die Weihnachtsbaum-Aktion findet nªchs-
tes Jahr am Montag, 9. Januar 2017 
statt. Es werden nur Bªume entgegenge-
nommen, von denen jeglicher Weih-
nachtsbaumschmuck entfernt wurde. 

Bitte gut sichtbar bis spªtestens 10.00 
Uhr an der Strasse deponieren. 

 

Gemeindeverwaltung Zwingen 

 

Hundesteuer 2017  

Damit die Hundesteuer Anfang Jahr kor-
rekt in Rechnung gestellt werden kann, 
m¿ssen Hundehalterinnen und Hundehal-
ter allfªllige  nderungen oder Mutationen 
(Hundehalterwechsel, Adressªnderungen, 

Anschaffung eines Hundes, Tod eines 
Hundes etc.) bis am 31. Januar 2017 bei 
der Gemeindeverwaltung melden. 
 
 
Gemeindeverwaltung Zwingen 

Information über durchgeführte Geschwindigkeitskontrollen  

Datum  Strasse  Fahrtrichtung  V max 
Km/h  

Kontrollzeitraum  Anz. FZ  ¦bertretungen  

von  bis Anzahl in % 

09.09.2016 Hinterfeldstrasse Brislach I Zwin-
gen Zentrum 

50 10:53 12:08 226 4 1.8% 

29.09.2016 Baselstrasse Laufen I Aesch 50 10:23 12:08 2124 87 4.1% 

Kontrollstunden: 03:00 

05.10.2016 Baselstrasse Laufen I Aesch 50 10:18 11:48 1238 29 2.3% 

Kontrollstunden: 01:30  
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Weihnachtsbäume der Burgerkorporation Zwingen  

Auch dieses Jahr laden wir alle Einwohne-
rinnen und Einwohner von Zwingen zur 
Weihnachtsbaum-Aktion ein. Es werden 
zugekaufte Bªume und eine bestimmte 
Anzahl Bªume zum selber fªllen zur Ver-
f¿gung stehen.  
 
Datum: Samstag, 17. Dezember 2016 
Zeit:  von 10.00 bis 12.00 Uhr 
Ort:  beim Pistolenstand an der  
  Blauenstrasse 

Preis: CHF 10.00 pro Weihnachts- 
  baum inkl. offeriertem Getrªnk 
  f¿r Gross und Klein! 
 
Gerne hoffen wir, dass diese Weihnachts-
baum-Aktion wie in den letzten Jahren auf 
ein grosses Echo bei der Bevºlkerung von 
Zwingen stossen wird. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch. 
 
 
Burgerkorporation Zwingen 

Brennholz der Burgerkorporation Zwingen  

Der Holzschlag 16/17 ist bereits im Gan-
ge. Die Burgerkorporation offeriert wie 
jedes Jahr die Mºglichkeit, Brennholz aus 
den Wªldern von Zwingen zu beziehen. 
 
Der Sterpreis ab Wald betrªgt CHF 85.00. 
 
Wer interessiert ist, f¿llt bitte den Bestell-
schein bis spªt. Samstag, 1. Januar 2017 
aus und sendet ihn an:  

Markus Schmidlin 
Dorfstrasse 59 
4243 Dittingen 
 
Tel. 079 216 39 60  
Mail: forstul@bluewin.ch 
 
 
Burgerkorporation Zwingen 

&      &      &      &      &     bitte ausschneiden     &      &      &      &      &       

Bestellschein  

 

Ich bestelle hiermit 
 
  ééé.. Ster  Buchen Spªlten 
 
 Name und Adresse des Bestellers: 
 
éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé.. 
 
éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé.. 
 
éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé.. 
 
éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé.. 

Amtliches  
Dezember 2016 
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Amtliches  

Haben Sie gewusst, dass...  

éEltern von Kleinkindern im 1. und 2.  
Lebensjahr Anrecht auf unentgeltlichen 
Bezug von 12 Kehrichtsªcken ¨ 35 Liter 
pro Kalenderjahr haben? Dies ist im aktu-
ellen Abfallreglement, Artikel 10 Absatz 6, 
geregelt. 
 

Die Kehrichtsªcke kºnnen bei der Ge-
meindeverwaltung bezogen werden. Der 
Anspruch erlischt, wenn die Sªcke nicht 
bis 31.12. des betreffenden Jahres bezo-
gen werden. 
 

 

Gemeindeverwaltung Zwingen 

Schneeräumung / Eingeschränkter Winterdienst  

Der Winter steht vor der T¿r. Somit auch 
wieder die Phase von Schneefall. Der ein-
geschrªnkte Winterdienst der Einwohner-
gemeinde Zwingen ist f¿r die Phase vor-
bereitet um in der Gemeinde die ºffentli-
chen Wege und Strassen vom Schnee zu 
befreien. 
 
Nat¿rlich sind unsere Aussendienstmitar-
beiter auf Ihre Hilfe angewiesen. Wir bitten 
Sie deshalb Ihre Fahrzeuge bei Schneefall 
auf privaten Grund abzustellen, damit die 
ºffentlichen Strassen und Wege f¿r die 
Schneerªumung frei bleiben. Die ºffentli-
chen Strassen und Wege werden nach 
einer Prioritªtsfolge, bei der wichtige Ab-
schnitte fr¿her und weniger wichtige erst 
spªter gerªumt werden. Diese Prioritªts-
folge ist in einem Schneerªumungskon-
zept festgehalten. Aufgrund der Umwelt-
belastung wird auf eine generelle Schwarz-

rªumung verzichtet. Der Winterdienst wird 
in der Regel zwischen 05.30 Uhr und 
21.00 Uhr geleistet. 
 
Da Benutzer von Wegen, Strassen und 
Anlagen bei winterlichen Verhªltnissen 
auch eine erhºhte Selbstverantwortung 
trifft, bitten wir Sie demensprechend auch 
die Fahrweise an die herrschenden Ver-
hªltnisse anzupassen und sich auch beim 
Verlassen des Hauses den Witterungsver-
hªltnissen anzupassen, damit Sie sicher 
von A nach B kommen. Wintertaugliche 
Ausr¿stung von Personen und angepass-
tes Verhalten kºnnen wesentlich zur Un-
fallverhinderung beitragen. Bei Unfªllen 
muss die Gemeinde jede Haftung ableh-
nen, welche auf eine ungen¿gende Aus-
r¿stung zur¿ckzuf¿hren ist. 
 
 
Gemeinderat und Gemeindeverwaltung Zwingen 

Fasnacht 2017  

Kinderumzug 
Fasnachtsumzug 

Donnerstag, 23.02.2017 um 10:45 Uhr 
Samstag, 25.02.2017 ab 14.00 Uhr 

wirtschaft im Gemeindesaal Zwingen.  
Festwirtschaft: Brass Band Konkordia 

Nach dem Fasnachtsumzug durch das 
Dorf folgt der Fasnachtsplausch & Fest-
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Mitteilungen  

Impressum  

¶ Herausgeber: Gemeindeverwaltung 
¶ erscheint 3 - 4 mal jªhrlich 
¶ Druck: Druckzentrum Laufen AG 
¶ Titelfoto: Reinhard Hªnggi 
¶ E-Mail: julia.bircher@zwingen.ch 
¶ Einsendeschluss f¿r die Ausgabe im Mªrz 2017:  
 1. Februar 2017 



19 

 



Nachrichten aus der Gemeinde 

20 

 


